


 

 

BESCHLUSSVORLAGE 
[ X ] öffentlich [  ] nicht öffentlich 

für Gemeinderat Oybin zur Sitzung am 27.04.26 zum TOP 4 

Einreicher: Herr Steiner 

 

Unterschrift: 

Verantwortlich  

für den Vollzug: Bauamt 

ggf. Termin der 

Wiedervorlage: 

In welchen Gremien vorberaten: HA/FA  & TA - Ausschuss 

Datum der Sitzung: 13.04.2026 

 

Betreff: 

 

 

Erneuerung Abwasserkanal Rudi-Arndt-Straße 4 

Durchführungs- und Finanzierungsbeschluss 

Beschluss- 

vorschlag: 

 

1. Der Gemeinderat von Oybin beschließt in seiner öffentlichen Sitzung 

am    27.04.2026 die Maßnahme „Erneuerung Abwasserkanal Rudi-Arndt-

Straße 4“ mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 12.622,97€ 
durchzuführen. 

 

2. Der Gemeinderat bewilligt hierfür eine Auszahlung in Höhe von 

voraussichtlich 12.622,97€, gedeckt durch die im gemeindlichen Haushalt 

für 2026 eingeplanten Mittel für Abwasserinvestitionen. 

 

3. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Leistungen in Höhe von 

12.622,97€ an den wirtschaftlichsten Bieter Baubetrieb Klaus Henschke, 

August-Bebel-Straße 90, 02785 Olbersdorf. 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

[  X  ]  JA       [   ] NEIN            Wertumfang in €: 12.622,97 brutto 

 

Begründung: 
 

Der Abwasserkanal der Gemeinde liegt auf einer privaten Grube, welche nicht 

mehr standsicher ist. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt. 

Es wurden drei Angebote eingeholt: 

- Garten- und Landschaftsbau Michael Hommel mit 13.939,66€ 

- Garten- und Landschaftsbau Frank Laufer mit 13.682,50€ 

- Baubetrieb Klaus Henschke mit 12.622,97€ 

 

Der Baubetrieb Klaus Henschke hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 

Beschlussergebnis: Beschluss Nr:                      / 2025 

Gremium: [   ] Gemeinderat [  X ] HA/FA & TA - Ausschuss 

Anwesenheit: 

Soll           12 + 1 

Ist                  + 1 

Abstimmungsergebnis: 

Ja: Nein: Enth.: Bef.: 

 



 

 

 

BESCHLUSSVORLAGE 
[ X ] öffentlich [   ] nicht öffentlich 

für Gemeinderat Oybin zur Sitzung am 

27.04.2026 

zum TOP  7 

Einreicher: Frau Stephan -FVB Oybin 

 

Unterschrift: 

Verantwortlich  

für den Vollzug:  Frau Stephan FVB 

ggf. Termin der 

Wiedervorlage: 

In welchen Gremien vorberaten: HA/FA  & TA – Ausschuss 

Datum der Sitzung: 13.04.2026 

 

Betreff: 

„Wanden zu unseren kulturellen und historischen Schätzen“ 

Vergabe  

Los1: 3D Druck von 17 historischen Ofenkacheln für die Dauerausstellung  

Los2: 3D Druck von 3  historischen Ofenkacheln als Tastkacheln für Menschen 

 mit Einschränkungen 

 

Beschluss- 

vorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oybin beschließt in seiner öffentlichen 

Sitzung am 27.04.2026 die Vergabe der Leistungen an die Firma 

Rapidobjekt GmbH, Leipzig, Weißenfelser Str.84. 

  

Finanzielle Auswirkungen 

[  X  ]  JA       [   ] NEIN            Wertumfang in €:  5.979,08 netto / 7.115,11 brutto 

 

Begründung: 
 

 

Die og. Leistung ist Bestandteil der Umsetzung des INTERREG Projektes  

„ Wandern zu unseren kulturellen und historischen Schätzen“.  Für das 

Projekt liegt eine Förderzusage in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten 

vor. Die Maßnahme ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes des FVB`s.  

Es wurden 3 Firman zur Angebotsabgabe aufgefordrt. Es liegen 2 

Vergleichsangebote  vor.  

Nach Prüfung und Wertung wird die Beauftragung der Leistung an den im 

Beschlussvorschlag genannten Bieter, mit dem wirtschaftlichsten Angebot 

empfohlen. 

Die Vergabesumme liegt im Rahmen der Kostenschätzung.  

 

 

 

 

 

Beschlussergebnis: Beschluss Nr:                      / 2026 

Gremium: [  X ] Gemeinderat [   ] HA/FA & TA - Ausschuss 

Anwesendheit: 

Soll           12 + 1 

Ist                  + 1 

Abstimmungsergebnis: 

Ja: Nein: Enth.: Bef.: 

 



 

 

 

BESCHLUSSVORLAGE 
[ X ] öffentlich [   ] nicht öffentlich 

für Gemeinderat Oybin zur Sitzung am 27.04.26 zum TOP 5 

Einreicher: Bürgermeister 

 

Unterschrift: 

Verantwortlich  

für den Vollzug: BM/FVB 

ggf. Termin der 

Wiedervorlage: 

In welchen Gremien vorberaten: HA/FA  & TA - Ausschuss 

Datum der Sitzung: 09.02.2026+16.03.2026 

 

Betreff: 

 

 

Parkgebührenordnung der Gemeinde Oybin 
Beschlussfassung  

 

Beschluss- 

vorschlag: 

 
Aufgrund von § 4 der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert 
worden ist und § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 46) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 25 des Sächsischen 
Straßenverkehrsrechtsgesetzes vom 3. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 317) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Oybin am 27.04.2026 folgende 2. 
Änderungsverordnung zur Verordnung der Gemeinde Oybin über Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung) vom 14.06.2021 beschlossen. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Parkgebührenordnung auszufertigen, zu 
veröffentlichen und entsprechend umzusetzen.  
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

[  X  ]  JA       [   ] NEIN            Wertumfang in €:  

Begründung: 
 

Siehe Anlage: 

2. Änderungsverordnung 

Beschlussergebnis: Beschluss Nr:                      / 2026 

Gremium: [  X ] Gemeinderat [   ] HA/FA & TA - Ausschuss 

Anwesendheit: 

Soll           12 + 1 

Ist            + 1 

Abstimmungsergebnis: 

Ja:  Nein: / Enth.: / Bef.: / 

 



2. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Gemeinde Oybin über Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung)  

 

 

Aufgrund von § 4 der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 
285) geändert worden ist und § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 46) geändert worden ist, in Verbindung mit § 25 des Sächsischen 
Straßenverkehrsrechtsgesetzes vom 3. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 317) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Oybin am 27.04.2026 folgende 2. Änderungsverordnung zur Verordnung der Gemeinde Oybin 
über Parkgebühren (Parkgebührenordnung) vom 14.06.2021 beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der § 2 Absatz 2 der Verordnung der Gemeinde Oybin über Parkgebühren (Parkgebührenordnung) in 
der Fassung vom 14.06.2021 wird aufgehoben: 

  

(2)  Die Zone 1 beinhaltet den Kurzzeitparkplatz - Naturbühne gegenüber „Haus des Gastes“ Oybin  

   Die Zone 2 beinhaltet P1 – Zentrum, P2 – Am Bahnhof, P3 – An der Hölle, P4 – Talweg, P5 – 
Kurhaus Lückendorf und P6 - Hain für Fahrzeuge bis 2,8 t 

         Die Zone 3 beinhaltet alle Stellflächen über 2,8 t auf den P2 – Am Bahnhof und P5 – Kurhaus 
Lückendorf für LKW, Bus und sonstige Fahrzeuge 

  Die Zone 4 beinhaltet alle ausgewiesenen Stellflächen für Caravan Fahrzeuge und Wohnmobile auf 
den P3 – An der Hölle und P5 – Kurhaus Lückendorf die zur Übernachtung vorgesehen sind. 

 

§ 2 

 

Der § 2 Abs 2. der Verordnung der Gemeinde Oybin über Parkgebühren (Parkgebührenordnung) wird 
wie folgt neu gefasst und eingefügt:  

 

(2)  Die Zone 1 beinhaltet den Kurzzeitparkplatz - Naturbühne gegenüber „Haus des Gastes“ Oybin  

   Die Zone 2 beinhaltet P1 – Zentrum, P2 – Am Bahnhof, P3 – An der Hölle, P4 – Turnhalle, P5 – 
Kurhaus Lückendorf und P6 - Hain für Fahrzeuge bis 2,8 t 

         Die Zone 3 beinhaltet alle Stellflächen über 2,8 t auf den P2 – Am Bahnhof und P5 – Kurhaus 
Lückendorf für LKW, Bus und sonstige Fahrzeuge 

  Die Zone 4 beinhaltet alle ausgewiesenen Stellflächen für Caravan Fahrzeuge und Wohnmobile auf 
den P3 – An der Hölle und P5 – Kurhaus Lückendorf die zur Übernachtung vorgesehen sind.



 

In-Kraft-Treten 
 

Die 2. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Gemeinde Oybin über Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung) tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

    

    

T. Steiner, Bürgermeister 

  (Siegel) 

 

 

 

 

Hinweis nach § 4 SächsGemO: 

 

Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. 

 

Dies gilt nicht, wenn 

 

die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 

der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat, 

vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 
4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 


